
Zusatzfragen von AM Stadler 
1. Was bedeutet auf der letzten Seite „Auf das bisherige Erfordernis der funktionellen 

Unterordnung wird verzichtet“? 
Antwort: 
Der § 14 (3) wurde neu eingefügt und lautet: 
„Soweit baulich untergeordnete Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an oder 
auf Dach- und Außenwandflächen oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen innerhalb von 
Gebäuden nicht bereits nach den §§ 2 bis 13 zulässig sind, gelten sie auch dann als 
Anlagen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn die erzeugte Energie vollständig oder 
überwiegend in das öffentliche Netz eingespeist wird.“ 
                                                                          
2. Wie hoch ist in Zukunft das Maß zur Überschreitung der Obergrenzen? 
Antwort: 
Das wird geprüft. 
 


